
 

 
 
 
 
 Städte- und Gemeindebund Brandenburg, Stephensonstr. 4, 14482 Potsdam 
 
An  
Presse – Funk – Fernsehen 
Redaktion Landespolitik Brandenburg 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
Kita-Gesetz: Gemeinden begrüßen zahlreiche Änderungsanträge der Koaliti-
onsfraktionen als spürbare Verbesserung des Gesetzentwurfs – Nun dritte Be-
treuungsstufe und Essengeldänderung als nächste Schritte zeitnah angehen   
 
(Potsdam) Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg begrüßt die deutliche Verbesserung des 
Gesetzentwurfes. Dies teilte der Verband nach der heutigen Sitzung des Präsidiums mit. Der Ge-
setzentwurf soll mit zahlreichen Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen am Mittwoch verab-
schiedet werden und die Einführung der Beitragsfreiheit für das letzte Kita-Jahr ab 1. August 2018 
umsetzen.  
 
Der Verband würdigte, dass sich die Fraktionen intensiv mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt 
und Anregungen der kommunalen Seite auseinandergesetzt haben. Im Ergebnis würde das Kosten-
erstattungsverfahren für die Beitragsfreiheit erleichtert, unter anderem durch die Anhebung der un-
mittelbar auskömmlichen Kostenerstattungspauschale auf 60 Prozent der Einrichtungen (125 Euro) 
und die Einführung eines Abschlages von 100 Prozent für das Folgejahr. Auch soll eine Prüfung 
der Elternbeiträge für die Kostenerstattung nur noch dann vorgenommen werden, wenn Erstattungs-
anträge die Pauschale von 125 Euro um 20 Prozent übersteigen. Hierbei könne nunmehr auch auf 
frühere Prüfungen zurückgegriffen werden.  
 
Wichtige Anpassungen seien auch die Klarstellungen zur generellen Gestaltung von Elternbeitrags-
satzungen. So habe der Gesetzgeber die Rechtslage nunmehr ausdrücklich bestätigt, wonach die 
Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden bei der Berechnung der Beiträge nicht abgezogen 
werden müssen. Letztlich sei von Kreissatzungen und erweiterten Prüfrechten der Landkreise Ab-
stand genommen worden.  
 
Mit Bedauern nahm der Verband zur Kenntnis, dass eine signifikante Erhöhung der unmittelbar 
auskömmlichen Erstattungspauschale (auf 75 Prozent der Einrichtungen), die Wiedereinführung der 
dritten Bemessungsstufe sowie die Klarstellung zum Essengeld keine politische Mehrheit im Rah-
men dieses Gesetzgebungsverfahrens finden konnte. Insbesondere zur Wiedereinführung der dritten 
Betreuungsstufe sei es dringend notwendig, den Trägern eine Perspektive anzubieten.  
 
Die Städte, Gemeinden und Ämter des Landes Brandenburg sind Träger von knapp 1.000 kom-
munalen Kindertagesstätten, in denen mehr als 100.000 Jungen und Mädchen betreut werden. 
 
(2414 Zeichen) 

Der Geschäftsführer 
Stephensonstraße 4 
14482 Potsdam 
Telefon: 03 31 / 7 43 51-0 
Telefax: 03 31 / 7 43 51-33 
E-Mail: mail@stgb-brandenburg.de 
Internet: http://www.stgb-brandenburg.de 
Datum: 2018-05-28 
Aktenzeichen: 406-00 
Auskunft erteilt: Jens Graf   

Mittelbrandenburgische Sparkasse, Potsdam, IBAN: DE40 1605 0000 3502 2215 01, BIC: WELADED1PMB; S 7 (Haltestelle Babelsberg), Tram 94, 99 (Haltestelle Wattstraße) 


	Pressemitteilung
	Kita-Gesetz: Gemeinden begrüßen zahlreiche Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen als spürbare Verbesserung des Gesetzentwurfs – Nun dritte Betreuungsstufe und Essengeldänderung als nächste Schritte zeitnah angehen

